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Die Vollversammlung der Handwerkskammer Reutlingen hat am 26. November 2015 aufgrund von § 106 Abs. 1 Nr. 10 des Gesetzes zur Ordnung des Handwerks – 
Handwerksordnung - (HWO) in der derzeit gültigen Fassung nachfolgende Regelung zur Durchführung der Überbetrieblichen Ausbildungslehrgänge (ÜBA) beschlos-
sen:   
 
 
 

Überbetriebliche Ausbildungslehrgänge (ÜBA) im Kraftfahrzeugtechniker-Handwerk 



 
 
 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________  
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Die Änderung tritt zum 1. Januar 2016 in Kraft. 
 
 
Der Überbetriebliche Ausbildungslehrgang wurde gem. § 106 Abs. 2 der HwO in Verbindung mit § 106 Abs. 1 Nr. 10 der HWO mit Bescheid des Ministeriums für Finan-
zen und Wirtschaft Baden-Württemberg vom 28. Dezember 2015, (Az.:8-4233.62/51) genehmigt. 
 
 
Der Überbetriebliche Ausbildungslehrgang wurde am 11. Januar 2016 ausgefertigt. 
 
 
Der Überbetriebliche Ausbildungslehrgang wird hiermit satzungsgemäß veröffentlicht.  
 
 
Handwerkskammer Reutlingen  
 
gezeichnet           gezeichnet 
 
Harald Herrmann           Dr. Joachim Eisert 
Präsident            Hauptgeschäftsführer  
 
 
 
 


